
Mietvertrag 
 
Vermieter Hildegard und Wolfgang Tondorf, Otto-Hahn-Str. 11, 50259 Pulheim  
  Tel: 02234 84181 
 
Mieter  ________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________  
 
  _________________________Tel/Fax_________________________ 
 
Die Belegung des Hauses ist mit _____ Personen vereinbart. Eine höhere Belegung wird vor  
Mietantritt mit dem Vermieter abgestimmt.  
 
Mietobjekt möbliertes Ferienhaus in Gruissan, Av des Plages, BoraBoraII, Haus Nr. 62 
  Nähere Beschreibung s. Anlage – auch unter www.borabora-gruissan.de 
 
Mietdauer ab dem _____________ ab 14,oo Uhr, bis zum ____________ um 10,00 Uhr 
 
Mietpreis DM ________________ Anzahlung DM __________________ 
 
EndreinigungFRS 350,00 ist obligatorisch und wird durch die Verwalterin, Frau Riehm-Klein 
  Tel 0033 468 495210) durchgeführt. 
Weitere Nebenkosten: keine 
 
Die Anzahlung ist mit Vertragsabschluß fälli g. Der Mieter sendet den unterschriebenen 
Mietvertrag dem Vermieter zusammen mit einem Euroscheck über den Anzahlungsbetrag bis 
zum _________ zu.  
Läuft dieser Termin ab, ohne daß ein unterschr iebener Mietvertrag vor liegt, unterstell t 
der Vermieter, daß der Vertrag nicht zustande kommen soll und wird das Haus wieder zur 
Vermietung freistellen.    
Den Restmietpreis wird bis zum _____________ (4 Wochen vor Mietbeginn) auf das Konto des 
Vermieters 1004465012 bei der Raiffeisenbank Frechen Huerth BLZ 37062365 eingezahlt.  
 
Bei Rücktritt vom Vertrag ohne Ersatzmieter kann der Vermieter folgende Stornogebühr 
verlangen:  
• Bis 7 Wochen vor Reiseantritt 20 % der Mietsumme 
• „     4 „             „     „                 50 % „     „  
• „     2 „             „     „                 80 % „     „  

 
Der Schlüssel wird vor Ort nach vollständiger Bezahlung durch die Verwalterin übergeben.  
 
Bettwäsche kann von der Verwalterin für FRS 50,00 pro Person geliehen werden. Handtücher 
und Geschirrtücher sind nicht im Mietpreis enthalten. Der Mieter verpflichtet sich, das Haus 
besenrein zu übergeben. Für selbstverschuldete Schäden haftet der Mieter. Bei Hausübernahme 
übergibt der Mieter der Verwalterin als Kaution einen Euroscheck über DM 400,--, der nicht 
eingelöst wird und von der Verwalterin bei Auszug zurückgegeben wird.  
 
Unterschrift, Datum Vermieter    Unterschrift, Datum Mieter 
   


